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Startnummer _________ Team ______________________________________________ 
                                                                   Name Fahrer             /                     Name Beifahrer 
 
 
 
 

Verzichterklärung des Fahrzeugeigentümers 
(Nur erforderlich, wenn Bewerber und Fahrer nicht Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges sind) 

 
Ich bin mit der Beteiligung des in der Nennung näher bezeichneten Fahrzeuges an der 47. ADAC / 
PRS HAVELLANDRALLYE „Durch den Fläming“ (= ungezeitetes Training, Übungs- und Besichti- 
gungsfahrten, Rallye, Wertungsprüfungen zur Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten oder kürzes-
ter Fahrzeiten) einverstanden und erkläre den Verzicht auf Einsprüche jeder Art für Schäden, die im 
Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen, und zwar gegenüber 
- den eigenen Teilnehmern und Helfern, 
- den jeweils anderen Teilnehmern, den Eigentümern und Haltern aller an der Veranstaltung teil-

nehmenden Fahrzeugen und deren Helfern, 
- der FIA, dem DMSB, den Mitgliedsorganisationen des DMSB, der DMSW GmbH, deren Präsi-

denten, Organen, Geschäftsführern und Generalsekretären, Mitarbeitern und Migliedern, 
- dem ADAC e.V., den ADAC Regionalclubs, den ADAC Ortsclubs und den mit dem ADAC e.V. 

verbundenen Unternehmen, deren Präsidenten, Organen, Geschäftsführern, Generalsekretären, 
Mitarbeitern und Mitgliedern, 

- dem Promotor / Serienkoordinator, 
- dem Veranstalter, den Sportwarten, den Rallyestreckeneigentümern, den Rechtsträgern der Be-

hörden und allen anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung 
stehen, 

- den Straßenbaulastträgern und 
- den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, den gesetzlichen Vertretern, den haupt- und ehren-

amtlichen Mitarbeitern aller zuvor genannten Personen und Stellen sowie deren Mitgliedern. 
 

Der Haftungsverzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflicht-
verletzung beruhen sowie nicht für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 
durch den enthafteten Personenkreis. Bei Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen Pflichtver-
letzung von wesentlichen Vertragspflichten beruhen, ist die Haftung für Vermögens- und Sachschä-
den der Höhe nach auf den typischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. 
Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere also für Scha-
densersatzansprüche aus vertraglicher und außervertraglicher Haftung und für Ansprüche aus uner-
laubter Handlung. 
 
 
 
 

Ort / Datum                     Unterschrift                                                          Name und Anschrift des Eigentümers 


